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Rechtssatz

Soweit der Beamte (dessen Dienststelle im Beschwerdefall das BM für Inneres ist) die Rechtsverbindlichkeit der

ÖNORM A 2050 bestreitet, ist ihm entgegenzuhalten, daß die von der Bundesregierung erstmals 1963 beschlossene

und in der Folge mehrfach abgeänderte Empfehlung der ÖNORM A 2050 im jeweiligen Ressortbereich durch den

zuständigen BM für verbindlich erklärt wurde (Hinweis zB Wenger, Das Recht der öDentlichen Aufträge, S 67 D und die

einschlägigen Verbindlicherklärungen in den Ressorts bei Bös, ÖDentliche Aufträge in Österreich, S 461 D); im

Ressortbereich des BM für Inneres gilt (darauf hat die bel Beh in der Begründung des angefochtenen Bescheides

ausdrücklich hingewiesen) die genannte Vergaberichtlinie als generelle Weisung.
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